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Taufpatin verhindert. Daher will der Vater ſeine proteſtantiſche
Mutter als Stellvertreterin der Patin aben Da der katholiſche
Pfarrer dies nicht zuläßt, läßt der Vater des Kindes den te.  —  2
ſtantiſchen Prediger zur Vollziehung der Taufhandlung herbeiholen.
Hat der katholiſche Pfarrer recht gehandelt?

Antwort. Zunächſt muß bemerkt werden, daß nicht durch
bloße Bezeichnung des proteſtantiſchen Ehemannes deſſen Mutter
Stellvertreterin der kat liſchen Patin werden konnte: Das mu
weſentlich durch die katholiſche Patin ſelber chen

Angenommen nun, die katholiſche Atein ſei auf den dies
fallſigen Wunſch eingegangen und habe die proteſtantiſche Groß
mutter des Kindes 3u threr Stellvertreterin beſtimmt, o daß etztereIMm Namen der katholiſchen Patin das Kind QAus der Taufe
heben ſollen, ſo 11 jetzt die Frage auf, hat der katholiſche Pfarrer
recht gehandelt, dieſe Stellvertretung durch eine Proteſtantin zurück⸗
zuweiſen?

0 5 ſich eine proteſtantiſche Patin gehandelt, dann
liegen allerdings einige Antworten des heiligen OffiziumsMai 1893 und 27 &  Unt 1900 vor, welche dahin lauten:
„proteſtantiſche Paten elen nicht zuzulaſſen, und CS ſei vorzuziehen,die Taufe ohne alle Paten zu ſpenden“; 10 eine Inſtruktion QAus
dem .  ahre 1723 fügt ſelbſt inzu: „Der katholiſche Pfarrer habeſich nicht deshalb ſcheuen, akatholiſche Paten abzuweiſen, weil
etwa un dieſem Falle die Taufe proteſtanti oder ſchismatiſchwürde vollzogen werden.“ Bei dieſen Entſcheidungen des heiligenzium iſt C5 E un irgend einem Falle die Zulaſſung eines
akatholiſchen Paten als tunlich erklären, wiewohl eS noch nichtals ausgemacht gelten dürfte, daß kein akuter Fall denkbar waäre
der eine Ausnahme und eine Epikie zuließe Allein In unſerem
Falle handelt * ſich nicht Aum einen akatholif  en Paten oder eine
akatholiſche Patin, ſondern Um die Stellvertreterin einer katho⸗liſchen Patin. Man iſt nicht berechtigt, ſofort dasjenige, Das vom
Paten gilt, auch auf deſſen Stellvertreter übertragen. Daher iſtdas Verhalten des katholiſchen Pfarrers entſchieden 3 verurteilen,
zuma die ſo ſchlimme Wirkung vorausſehen konnte, daß durchdie proteſtantiſche Taufe das ſo getaufte ind und vielleicht mit
demſelben alle nachfolgenden Kinder jener Miſchehe der katholiſchenKirche verloren gehen. Vgl Lehmkuhl, Casus COnseientiae II 648 24.)

IIL (Mitwirkun
vorgelegt:

g.) Es wird uns folgender Fall von Fragen
bin Kaſſierer einer Bank, a) eS wird eld gebrachtals Darlehen eingezahlt. vermute, daß das eld zum eil

auf unredliche Weiſe durch Betrug oder Verkauf von obſcönenSachen) erworben worden iſt Es wird eld geholt als Dar⸗
lehen empfangen) vermute, daß das eld teilweiſe oder ſogar

zu unerlaubten, vielleicht unſittlichen Zwecken verwendet wird
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Darf ich das eld annehmen, bezw geben Unter der Annahme, daß
bisher noch kein Schuldverhältnis (Verkehr) zwiſchen der Bank und
den „Unſauberen Elementen“ ſtattfand; ebenſo Unter der Annahme,
daß bereits ern ſolches Schuldverhältnis E

0 Bin ich ver nachzuforſchen, ob meine Vermutungen
zutreffen

Wie iſt antworten, wenn in den Fällen der Ver⸗—
mutung Gewißheit beſteht?

Angenommen, der Aſſier in den aufgeworfenen Fragen
das eld nicht annehmen, bezw. geben dürfen, dürfen die übrigen
Beamten die ein⸗, bezw ausgezahlten Poſten buchen, verrechnen?

Darf man trotz ſolcher Eventualitäten das Bankgeſchäft e

greifen
Darf ich jemand klagen oder etwa als Rechtsanwalt

oder als Syndikus bei einer ank oder ſonſtigem Unternehmen den
Rat dazu geben, eine juridiſche, aber keine theologiſche Schuld
vorliegt?

Die erſten Fragen beziehen ſich auf die Mitwirkung zur Sünde
des Nebenmenſchen. Nach der Lehre der Moraliſten iſt die formelle
Mitwirkung zur Sünde des Nebenmenſchen, bei welcher man auf die
ſündhafte Intention des Haupthandelnden eingeht, immer unerlaubt;
denn man wirkt zur Sünde mit, weil man die Sünde wi Da
gegen iſt die materielle Mitwirkung, bei welcher die Sünde
des Andern nicht will, aber zur Ausführung mithilft, zwar ſich
unerlaubt, weil die Liebe uns verpflichtet, die Sünde des Nächſten
zu hindern, alſo umſomehr verbietet, ſie fördern Sie kann aber
rlaubt werden, wenn die mitwirkende Handlung wenigſtens indifferent
und enn verhältnismäßiger Grund vorhanden iſt, wie ihn die Regeln
der geordneten Selbſt⸗ und Nächſtenliebe fordern Der Grund muß
umſo wichtiger ſein, 1e chwerer die Sünde iſt, der mitwirkt,
10 3e notwendiger die Handlung zur Ausführung iſt und 1e icherer die
Sünde ohne die Mitwirkung Unterbleibt, und 1e näher die mitwirkende
Handlung ſich der Sünde beteiligt. Insbeſonders wird die Frage
behandelt, ob Ein Dienſtverhältnis die Mitwirkung entſchuldige.
Bei entfernter und weniger wichtiger Dingen kann das Dienſtver⸗
hältnis allein entſchuldigen, bei näherer Mitwirkung muß ein mehr
oder weniger wichtiger Grund zum Dienſtverhältnis hinzukommen.
Auf Grund des Geſagten können wir I die Beantwortung der Fragen
herantreten:

20 Der Kaſſier kann das eld annehmen, bezw. auszahlen,
venn auch ermutet, eS ſtamme Aus „Unlauteren Geſchäften“
oder werden ſolchen verwendet, ſelbſt, wenn EL Grund für ſeine
Vermutung hat Die Mitwirkung iſt hier eine entfernte, die Sünde
des Nebenmenſchen iſt nicht gewiß Hier entſchuldigt das Dienſt⸗
verhältnis. Dies gilt, ob bisher ſchon ein Geſchäftsverkehr zwiſchen
der ank und dem Kunden ſtattfand oder nicht.
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20 Der Kaſſier braucht auch nicht nachzuforſchen, wie *
mit dem Geſchäftsgebaren des Kunden weil dies eine zu große
Laſt, für ihn e und für die Bank mit Nachteilen verbunden
ſein kann.

Ad Das Gleiche wie gilt aber auch, wenn der Kaſſier
nicht bloß ermutet, ondern gewiß iſt, daß das eld Aus 77
ſauberen Geſchäften“ ſtammt oder zu ſolchen verwendet wird Die
erkun und die Verwendung des Geldes iſt eine rage, die ihn
gar nichts angeht; * hat einfach ſeine Pflicht als Kaſſier zu tun
Die Beſtimmung, mit wem die ank In Geſchäftsverkehr reten will,
ſt Sache des Bankiers oder der Direktion Für dieſe önnte
viel eher die rage entſtehen, ob ſie „Unſaubere Geſch durch
Geſchäftsverkehr, Gewährung von Hredit unterſtützen dürfen. ber
auch hier kann agen, daß der allen gewährte Bankverkehr für
gewöhnliche Fälle ein entſchuldigender Grund iſt

20 Ebenſo erledigt ſich die rage Selbſt Angenommen,
der Kaſſier oder der Bankier) hätten Unrecht, wenn ſie mit olchen
erſonen Geſchäftsverkehr unterhielten, o ſind die Buchhalter
welche die Gelder u  en, verrechnen ſo entfernt der
Sache beteiligt, daß ſie ihr Dienſtverhältnis Er entſchuldigt.

20 Daraus geht hervor, daß jemand trotz ſolcher Eventualitäten
das Bankfach ergreifen darf

Die 1age bedarf noch einer Erörterung. Bekanntlich ſetzt
die Reſtitutionspflicht Aus einer ungerechten Schädigung eine theo
Ogiſche u eine un voraus Aus bloß juridiſcher u
entſteht die Reſtitutionspflicht bloß dann, man ur Richter⸗
ru adenerſatz verurteilt iſt, nuLr dieſer Richterſpruch
nicht auf einer unrichtigen praesumptio ACt! beruht, oder man

ſich vertragsmäßig auch für dieſen Fall ver  1  6 hat Wer alſo
ohne jede eblogiſche Schaden zugefügt hat und auch ver
tragsmäßig nicht verpflichtet iſt, kann ruhig den Richterſpru ab
aQrten und iſt von jeder Reſtitutionspflicht frei, emn ſolcher
nicht Tfolgt Anders iſt die rage, ob nicht die Billigkeit oder Ee
In gewiſſen Fällen eine Entſchädigung nahelegt. Das erzeugt aber
keine Pflicht der Gerechtigkeit. Darf nun aber der Geſchädigte den
Richterſpruch anrufen? ; denn das Eſe räumt ihm das Re
ein, auf dieſe Weiſe Schadenerſa zu erlangen und dieſes geſetzliche
Recht kann P gebrauchen. 168 Eſe iſt auch nicht ungerecht, weil
E5 einmal beſtimmt iſt, die Eigentümer unvorſichtige Schã
digung er 3 ſtellen, die Vorſicht Im Verkehr zu fördern. Dann
ommt eS an ſich allen 3 gut, auch Im einzelnen Falle
eine beſtimmte Perſon Er

Ur urg rof IDr 0E  er
III (Eine von einem Dritten ichwangere raut.)

Laura, ein Mädchen auf dem ande, erfreut ſich des beſten Rufes
und iſt eben deshalb von ihrem achtzigjährigen Onkel un ſeinem —⁰

*


